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Vorwort

Die 8. Auflage enthält das Internationale Privatrecht (IPR) nunmehr in den Bänden 12 und
13. Die in der Vorauflage erstmals gewählte Neuaufteilung des kollisionsrechtlichen Stoffs nach
Sachgruppen hat eine positive Aufnahme gefunden und wird deshalb beibehalten. Band 12 enthält
daher weiterhin den Allgemeinen Teil des IPR, das IPR der natürlichen Personen und der Rechtsge-
schäfte sowie das Internationale Familien- und Erbrecht. In Band 13 finden sich das IPR der
vertraglichen und außervertraglichen Schuldverhältnisse, wobei das Internationale Immaterialgüter-
recht (Art. 8 Rom II-VO) sowie das Wettbewerbs- und Lauterkeitsrecht (Art. 6 Rom II-VO) nun-
mehr im Rahmen der Rom II-VO selbst kommentiert werden, ferner das Internationale Sachenrecht
sowie besondere wirtschaftsrechtliche Materien (Gesellschafts-, Insolvenz- und Finanzmarktrecht).
Das intertemporale Kollisionsrecht und sonstige EGBGB-Bestimmungen (Art. 50 ff. EGBGB) wer-
den ebenfalls im 13. Band erläutert.

Außer der selbstverständlichen Aktualisierung und Einarbeitung der Rechtsprechung sowie
neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse ergeben sich gegenüber der 7. Auflage wichtige Neuerun-
gen. Die Europäisierung des IPR prägt weiterhin das Gebiet das Familien- und Erbrechts. Für ab
dem 29.1.2019 geschlossene Ehen gelten nicht mehr die Art. 15 und 16 EGBGB aF, sondern die
Europäische Ehegüterrechtsverordnung (EuGüVO, VO (EU) 2016/1103), die in dieser Auflage
erstmals Artikel für Artikel kommentiert wird. Entsprechendes gilt für das Güterrecht eingetragener
Lebenspartnerschaften, das seit dem genannten Stichtag der VO (EU) 2016/1104 zu den güterrechtli-
chen Wirkungen eingetragener Partnerschaften (EuPartVO) und nicht mehr dem Art. 17b Abs. 1
EGBGB aF unterliegt. Der Beginn der zeitlichen Anwendbarkeit dieser Verordnungen hatte erhebli-
che Folgewirkungen für das autonome IPR. Mit Art. 2 Gesetz zum Internationalen Güterrecht und
zur Änderung von Vorschriften des IPR (BGBl. 2018 II 2573) hat der deutsche Gesetzgeber nicht
nur die Art. 15 und 16 EGBGB aF aufgehoben, sondern auch den mehr als ein Jahrhundert geltenden
Grundsatz „Einzelstatut bricht Gesamtstatut“ (Art. 3a Abs. 2 EGBGB aF) nicht nur für das Güter-
recht, sondern allgemein abgeschafft, wie dies bereits in den Vorauflagen dieses Kommentars empfoh-
len worden war. Im IPR der allgemeinen Ehewirkungen hat der Gesetzgeber die Sprossenfolge
der berühmten „Kegel’schen Leiter“ in Anlehnung an die EuGüVO umgedreht. In Abkehr vom
traditionellen Primat der Staatsangehörigkeit steht in Art. 14 Abs. 1 EGBGB nunmehr die Rechts-
wahl im Vordergrund, an zweiter Stelle folgt der gewöhnliche Aufenthalt der Ehegatten (Art. 14
Abs. 2 Nr. 1 und 2 EGBGB) und erst an dritter Stelle ihre Staatsangehörigkeit (Art. 14 Abs. 2 Nr. 3
EGBGB). Hiermit wird das Zusammenspiel des europäischen Kollisionsrechts mit dem autonomen
IPR wesentlich erleichtert.

Der Gesetzgeber hat das Umsetzungsgesetz zur EuGüVO ferner dazu genutzt, die für die
Anerkennung im Ausland erfolgter Privatscheidungen geltenden Maßstäbe zu klären. Dies war
erforderlich geworden, nachdem der EuGH in der Rechtssache „Sahyouni II“ entschieden hatte,
dass solche Scheidungen nicht in den Anwendungsbereich der Rom III-VO fallen (EuGH ECLI:
EU:C:2017:988 = NJW 2018, 447). Art. 17 Abs. 2 EGBGB ordnet nunmehr an, dass die Rom III-
VO insoweit grundsätzlich analog anzuwenden ist, macht aber für den ordre public eine wichtige
Ausnahme: Insoweit gilt gemäß Art. 17 Abs. 2 Nr. 5 EGBGB nicht der generell-abstrakt formulierte
Art. 10 Rom III-VO, sondern weiterhin Art. 6 EGBGB, nach dem die Anerkennung nur zu versagen
ist, wenn wesentliche Grundsätze des deutschen Rechts – insbesondere die Gleichberechtigung der
Ehefrau – im konkreten Einzelfall verletzt worden sind.

Einen besseren Schutz Minderjähriger hatte sich der Gesetzgeber von dem Gesetz zur Bekämp-
fung von Kinderehen vom 17.7.2017 (BGBl. 2017 I S. 2429) versprochen, mit dem die im Sachrecht
angehobene Altersgrenze von 18 Jahren auch international weitgehend durchgesetzt werden sollte
(Art. 13 Abs. 3 EGBGB nF). Es ist allerdings fraglich, ob die in Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 EGBGB
vorgesehene inflexible Nichtigkeitslösung der grundrechtlich gebotenen Einzelfallgerechtigkeit hin-
reichend Rechnung trägt; der BGH hat deshalb das BVerfG im Wege der konkreten Normenkont-
rolle angerufen (BGH NZFam 2019, 65). Die Entscheidung des BVerfG steht derzeit noch aus.

Bereits die Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts durch
das Gesetz vom 20.7.2017 (BGBl. 2017 I S. 2787) hatte die entsprechende Anwendung des für die
eingetragene Lebenspartnerschaft geltenden Art. 17b Abs. 1–3 EGBGB angeordnet und die zuvor
geltende „Kappungsgrenze“ abgeschafft. Weitere Einzelfragen wurden in dem Umsetzungsgesetz
vom 18.12.2018 (BGBl. 2018 II S. 2639) geregelt. Hiermit wurde klargestellt, dass auch das auf die
Scheidung gleichgeschlechtlicher Ehen anwendbare Recht nach der Rom III-VO zu bestimmen ist
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Vorwort

(Art. 17b Abs. 4 EGBGB) und dass zahlreiche Kollisionsnormen des autonomen IPR, die an eine
Ehe anknüpfen, zB im Adoptionsrecht, auch auf gleichgeschlechtliche Varianten Anwendung finden
(Art. 17b Abs. 5 EGBGB).

Das Gesetz zur Umsetzung der Entscheidung des BVerfG vom 26.3.2019 zum Ausschluss der
Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien vom 19.3.2020 (BGBl. 2020 I S. 541), mit dem Art. 22
EGBGB im Anschluss an Vorschläge des Deutschen Rates für IPR (Helms StAZ 2015, 97) vollständig
neu gefasst wurde, konnte wegen des zu diesem Zeitpunkt bereits nahezu beendeten Produktionspro-
zesses leider in der jetzigen Auflage nur noch vereinzelt berücksichtigt werden. Die Neuregelung
bewirkt einen fundamentalen Paradigmenwechsel von der Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit
des Annehmenden zur Geltung inländischen Rechts für die Adoption im Inland (Art. 22 Abs. 1 S. 1
EGBGB nF) bzw. im Übrigen zur Maßgeblichkeit des gewöhnlichen Aufenthalts des Anzunehmen-
den (Art. 22 Abs. 1 S. 2 EGBGB nF). Die Neufassung gilt für alle Adoptionsverfahren, die am
31.3.2020 noch nicht abgeschlossen waren (Art. 229 § 52 EGBGB). Eine Kommentierung der
Art. 22, 23 EGBGB nF folgt in Band 13.

Im internationalen Wirtschaftsrecht stehen die Folgen des zum 31.1.2020 vollzogenen Austritts
des Vereinigten Königreichs aus der EU („Brexit“) im Vordergrund. Mit Ablauf der Übergangszeit
Ende 2020 werden die Rom I-VO und die Rom II-VO im Vereinigten Königreich nicht mehr als
Unionsrecht anwendbar sein; für deutsche Gerichte ändert sich hierdurch aber kaum etwas, weil
beide Verordnungen ohne Rücksicht auf ein Gegenseitigkeitserfordernis auch gegenüber Drittstaaten
gelten. Das Internationale Gesellschaftsrecht ermangelt weiterhin einer Kodifikation und wird, wie
bislang, maßgeblich von der Judikatur des EuGH geprägt.

Personelle Veränderungen sind dieses Mal nur in geringem Umfang zu verzeichnen. Insbeson-
dere hat Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Immenga, dem für seine langjährige Mitwirkung an diesem
Werk herzlich gedankt sei, die Kommentierung des Internationalen Kartellrechts an Herrn Prof.
Dr. Wolfgang Wurmnest übergeben.

München, im März 2020 Herausgeber, Bandredakteur und Verlag
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